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SST Contribution pour des systèmes de stabulation particulièrement

respectueux des animaux

01.01.65 - 01.01.20 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Landwirtschaft

Tierische Produktion

In Form einer Motion forderte SVP-Nationalrat Erich von Siebenthal (BE), dass Tiere ab
einem Alter von 121 Tagen wieder an den öffentlichen Schlachtviehmärkten verkauft
werden dürfen. Dies war früher zulässig gewesen, aber mit dem Inkrafttreten der
Agrarpolitik 2014-2017 im Jahr 2014 verboten worden. Das Mindestalter für die an den
Schlachtviehmärkten gehandelten Kälber war damals auf 161 Tage hochgesetzt worden.
Begründung für die Forderung einer erneuten Anpassung war nun, dass die Regelung
für den Markt von Kälbern behindernd sei, da diese nur noch direkt über den Hof
verkauft werden könnten und keine Drittinstanz die Tiere beurteile, wie das bei den
Schlachtviehmärkten der Fall sei. Dies stelle vor allem für Betriebe in entlegenen
Regionen eine finanzielle Belastung dar, da die Kälber ohne die Möglichkeit des
Verkaufs über den Schlachtviehmarkt entweder länger auf dem Betrieb behalten oder
zu einem tendenziell tieferen Preis direkt über den Hof verkauft würden.
In der Diskussion um die Motion wurde immer wieder erwähnt, dass es nicht darum
ginge, Kälber, die zur frühen Schlachtung bestimmt seien, auf den Märkten handeln zu
dürfen. Die Forderung gelte einzig für sogenannte Fresser, welche aus der
Milchviehhaltung stammen und zur Weitermast an den Märkten wieder jünger gehandelt
werden sollen. Im Motionstext war generell von „Tieren“ die Rede; der Begriff wurde
nicht weiter differenziert.
Gegen die Motion ausgesprochen hatte sich Bundesrat Schneider-Ammann. Er
argumentierte, dass es noch zu früh sei, um eine Bilanz der neuen Regelung zu ziehen.
Im Sinne des Tierschutzes mache es aber Sinn, Tiere, die weniger als 161 Tage alt sind,
nicht auf Schlachtviehmärkten zu handeln. Auch würde es einen zusätzlichen
administrativen Aufwand bedeuten, wenn Experten an den Schlachtviehmärkten in
Zukunft zwischen Schlachtkälbern und Fressern unterscheiden müssten. Entgegen der
bundesrätlichen Empfehlung stellte sich der Nationalrat nach kurzer Diskussion mit 106
zu 74 Stimmen hinter das Anliegen des Motionärs, womit das Geschäft an die kleine
Kammer überwiesen wurde. 1

MOTION
DATUM: 16.06.2016
LAURA SALATHE

Im Herbst 2016 befasste sich der Ständerat mit der Motion von Siebenthal (svp, BE) mit
dem Titel „Kälber ab einem Alter von 121 Tagen an den öffentlichen
Schlachtviehmärkten“. Die WAK-SR stellte sich hinter den Motionär und argumentierte
für die Annahme des Geschäfts. Sie schlug aber eine Präzisierung des Motionstextes
vor, wonach es sich bei den Tieren um solche der Handelsklasse „Jungvieh“ handeln
solle. Dies aus dem Grund, dass mit dem Kauf eines Tieres zur Mast gleichzeitig auch
Zollkontingentsanteile für den Import von gewissen Fleischwaren erworben werden.
Wird das Tier geschlachtet, werden dem Schlachtbetrieb oder indirekt dem Händler des
Tieres auch solche Anteile zugeteilt. Mit der genauen Nennung der Handelsklasse im
Motionstext soll diese Doppelzählung vermieden und zudem verhindert werden, dass
Tiere der Handelsklasse „Kälber“ mit einem Alter unter 161 Tagen an den
Schlachtmärkten gehandelt werden.
Der Vorsteher des WBF, Johann Schneider-Ammann, stand dem Anliegen allerdings
kritisch gegenüber. Er sah den Anreiz der Branche, auch jüngere Tiere an
Schlachtviehmärkten handeln zu wollen, vor allem darin, dass der Käufer ein Recht auf
eben diese Zollkontingentsanteile erhalte. Für ihn sei der Nutzen zu gering, als dass er
diese mit einem hohen administrativen und finanziellen Aufwand verbundene
Anpassung rechtfertigen würde. Mit 38 zu 0 Stimmen (2 Enthaltungen) sprach sich der
Ständerat jedoch für den abgeänderten Motionstext aus. 2

MOTION
DATUM: 27.09.2016
LAURA SALATHE

In Form einer Motion forderte Erich von Siebenthal (svp, BE) den Bundesrat auf,
sicherzustellen, dass Anbindeställe auf keiner Gesetzes- oder Verordnungsebene
gegenüber anderen Stallsystemen benachteiligt werden. Der Motionär gab zu
bedenken, dass eine Tendenz dahingehend bemerkbar sei, dass Freilaufsysteme auf
rechtlicher Ebene bevorzugt behandelt würden. Da Anbindeställe aber alle
Anforderungen an das Tierwohl erfüllen, gebe es laut dem Motionär keinen Grund, diese
Haltungsform gegenüber anderen Stallsystemen zu benachteiligen. In der
nationalrätlichen Debatte wurde von Seiten des Motionärs unterstrichen, dass eine

MOTION
DATUM: 29.09.2016
LAURA SALATHE
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ungleiche Behandlung der Stallsysteme die Entscheidungsfreiheit der Landwirtinnen
und Landwirte einschränke. Dem entgegnete Bundesrat Schneider-Ammann, dass es im
Sinne der Bevölkerung sei, besonders tierfreundliche Haltungen zu fördern. Aus diesem
Grund würden Stallsysteme, bei welchen Tiere ohne Fixierung in Gruppen gehalten
werden könnten, mit finanziellen Anreizen unterstützt. Da er diese Massnahme
weiterhin als sinnvoll erachtete, empfahl der Bundesrat die Motion zur Ablehnung. Der
Nationalrat befürwortete den Vorstoss jedoch mit 99 zu 80 Stimmen (5 Enthaltungen). 3

Über den abgeänderten Text der Motion von Siebenthal (svp, BE) „Kälber ab einem Alter
von 121 Tagen an den öffentlichen Schlachtviehmärkten“ musste auch der Nationalrat
im März 2017 nochmals entscheiden. Sowohl eine Mehrheit der WAK-NR als auch der
Motionär standen der im Ständerat erfolgten Präzisierung des Motionstextes positiv
gegenüber. Von der Minderheit der Kommission kam der Einwand, dass die Motion nur
etwa 3000 Tiere betreffen würde und vorwiegend für das Berner Oberland relevant sei.
Aus diesem Grund sei eine nationale Lösung zu aufwändig. Die Volkskammer entschied
mit 100 zu 87 Stimmen bei einer Enthaltung die angepasste Motion anzunehmen und
überwies sie somit an den Bundesrat. 4

MOTION
DATUM: 07.03.2017
LAURA SALATHE

Für die ständerätliche Diskussion um die Motion von Siebenthal (svp, BE) «Keine
Benachteiligung von Anbindeställen gegenüber anderen Stallungssystemen»
befürwortete die Mehrheit der WAK-SR mit 9 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen die
Annahme einer abgeänderten Version des ursprünglichen Motionstextes. Mit der
Anpassung solle sichergestellt werden, dass die Motion nur
Strukturverbesserungsmassnahmen betrifft und Regelungen über die Direktzahlungen
davon nicht betroffen bleiben. Der ursprüngliche Motionstext, gemäss dem alle Formen
von Benachteiligung von Anbindeställen verhindert werden sollten, hätte einerseits die
vom Bund zur Förderung des Tierwohls beim Bau von Laufställen zur Verfügung
gestellten Investitionshilfen und andererseits die Tierwohlbeiträge (BTS/RAUS)
betroffen, die zu den Direktzahlungen gehören und speziell tierfreundliche
Stallungssysteme und regelmässigen Auslauf finanziell fördern. Die Beschränkung des
Motionstextes auf die Strukturverbesserungsmassnahmen biete den Vorteil, dass im
Gegensatz zur eingereichten Motion bei einer Annahme keine Gesetzesanpassung,
sondern lediglich eine Anpassung der Verordnungsbestimmungen notwendig würde,
erklärte die Kommission. Bundesrat Schneider-Ammann begrüsste die von der WAK-SR
vorgeschlagenen Anpassungen und auch die Ständeratsmitglieder entschieden
stillschweigend, die angepasste Motion anzunehmen. 5

MOTION
DATUM: 14.06.2017
LAURA SALATHE

Après avoir été modifiée par la CER-CE et acceptée par la chambre haute, la motion
von Siebenthal (udc, BE) demandant la suppression du traitement inégal entre étables
à stabulations entravées et à stabulations libres dans le domaine des mesures
d'amélioration structurelle passait à nouveau au Conseil national. La majorité de la
commission en charge propose d'accepter la modification apportée par sa commission
sœur – à savoir, que l'inégalité de traitement soit supprimée en ce qui concerne les
améliorations structurelles mais pas, comme initialement proposé, pour les paiements
directs. 
Une minorité de la commission, représentée par Beat Jans (ps, BS) invite, quant à elle,
les parlementaires à rejeter la motion. Le rapporteur explique, en effet, que ces
différences de traitement entre les deux systèmes se justifient d'une part, du point de
vue du bien-être animal, le étables à stabulation libre étant profitables aux vaches. Et
d'autres part, le député socialiste fait remarquer que ces structures coûtent moins
cher à l'utilisation, les paysan.ne.s pouvant simplement ouvrir les portes pour laisser
entrer ou sortir les bovins. Finalement, la minorité fait également un lien avec l'initiative
pour les vaches à cornes qui, en cas d'acceptation, inciterait donc doublement les
paysan.ne.s à attacher leurs bêtes, ceux et celles-ci touchant donc de l'argent pour
laisser leurs cornes aux vaches et n'étant plus incités financièrement à les laisser libre –
les vaches à cornes étant usuellement attachées, pour éviter les blessures. Tout comme
la minorité Jans, le Conseil fédéral souhaite le maintien d'une distinction entre les deux
systèmes afin d'encourager les étables à stabulation libre. Johann Schneider-Ammann
fait remarquer qu'en cas d'acceptation de la motion, les sommes allouées en
supplément aux installations se souciant du bien-être animal disparaîtraient. Malgré les
recommandations du Conseil fédéral, ce texte trouve une majorité confortable au sein
de la chambre basse, 104 parlementaires de tous bords l'ayant soutenu. 68 voix s'y sont
opposées alors que 13 se sont abstenues. 6

MOTION
DATUM: 05.03.2018
KAREL ZIEHLI
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Les chambres ont décidé de classer la motion von Siebenthal, constatant comme le
Conseil fédéral, que ses tenants et aboutissants ont été appliqués directement par les
acteurs concernés. En effet, le Syndicat suisse des marchands de bétail et le Berner
Bauernverband ont passé une convention de droit privé afin de régler la question de la
vente des broutards âgés de 121 à 160 jours. 7

MOTION
DATUM: 18.06.2019
KAREL ZIEHLI

Les deux chambres ont décidé de classer la motion von Siebenthal (udc, BE). Le
Conseil fédéral a, en effet, procédé à des modifications d'ordonnances afin de mettre à
niveau égal tous les types d'étables, en ce qui concerne les aides à l'investissement. 8

MOTION
DATUM: 18.06.2019
KAREL ZIEHLI

Tierhaltung, -versuche und -schutz

Malgré l’avis contraire du Conseil fédéral, le Conseil national a adopté, par 133 voix
contre 50, une motion von Siebenthal (udc, BE), qui demandait l’adaptation des
dispositions régissant les éthoprogrammes (sortie régulière des animaux en plein air).
Citant des cas pratiques où la législation en vigueur semblait trouver ses limites, le
député demandait concrètement au gouvernement d’adapter aux possibilités pratiques
effectives la période pendant laquelle les animaux doivent pouvoir pâturer. Le plénum a
également adopté, par 119 voix contre 71, une seconde motion (Mo. von Siebenthal,
09.3435) du même auteur, quasi identique à la précédente, mais qui demandait que les
conditions applicables au programme SST (systèmes de stabulation particulièrement
respectueux des animaux) tiennent suffisamment compte des exploitations
comprenant des pâturages d'estivage (exploitations comptant trois étapes d'estivage). 9

MOTION
DATUM: 03.12.2009
ELIE BURGOS

1) AB NR, 2016, S. 1165 f.
2) AB SR, 2016, S. 806 f.; TA, 28.9.16
3) AB NR, 2016, S. 1792; NZZ, 30.9.16
4) AB NR, 2017, S. 227ff.
5) AB SR, 2017, S. 494
6) AB NR, 2018, S. 186 ff.
7) FF. 2019, P. 2959 
8) FF. 2019, P. 2959 
9) BO CN, 2009, p. 2109.
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